
Gemeinde Dotternhausen 2020/089 

 
 
 
Zur Behandlung im Gemeinderat am 22.07.2020 öffentlich  
 
Tagesordnungspunkt 8.4  

Änderung Wahllokal 

 
Anlagen: - keine - 
 
 
Sachverhalt: 
 
§ 23 Abs. 1 KomWO  
Der Bürgermeister bestimmt für jeden Wahlbezirk einen Wahlraum.  
Die Wahlräume sollen nach den örtlichen Verhältnissen so ausgewählt und einge-
richtet werden, dass allen Wahlberechtigten, insbes. Menschen mit Mobilitätsbe-
einträchtigungen die Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird.  
 
Bisher befand sich das Wahllokal in den Büroräumen der Jugendmusikschule im Rat-
haus Dotternhausen, Hauptstr. 21 (EG). 
Der Zugang im Rathaus ist barrierefrei eingerichtet. Bisher wurden 3 Wahlkabinen ein-
gerichtet. 
 
Aufgrund des Platzmangels und auch der Abstandsvorschriften schlägt die Verwaltung 
vor, das Foyer des Rathauses als Wahllokal auszuweisen.  
 
Zudem hätten die Wählerinnen und Wähler den nötigen Abstand beim Ein- und Aus-
gang. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Änderung des Wahllokals wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Alfons Kühlwein 
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